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Gemeinde Handewitt:  66. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung 
    -
    House-  
hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorbeugende Brandschutz weist auf Folgendes hin: 

 Die Muster-Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr ist zu beachten. Insbesondere 

ist dafür Sorge zu tragen, dass die rückwärtigen Grundstücksbereiche bei Bebauung 

mit einer Entfernung > 50 m von der öffentlichen Straße durch die örtliche Wehr ange-

fahren werden können. 

 Bei der Löschwasserversorgung ist der Inhalt des Arbeitsblattes W 405 des DVGW zu 

berücksichtigen. 

 Gem. der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund- sollen die Ab-

stände neu zu errichtender Hydranten 150 m nicht überschreiten. Hierbei soll die Ent-

fernung zwischen der ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Gebäude an der 

Straßenkante nicht mehr als 75 m betragen. 
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Seitens der unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die vorgelegten Planungen über 

die 66. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 62 der Gemeinde Handewitt bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen: 

Der für die geplante Erschließung des Bebauungsplanes erforderliche Knickdurchbruch wird 

seitens der unteren Naturschutzbehörde in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Antrag ist vor 

Satzungsbeschluss zu stellen. 

Etwaige erforderliche Kompensationsmaßnahmen sind im weiteren Verfahren zu konkretisie-

ren. 

 

 

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 

House-  

Das Niederschlagswasser soll gemäß Punkt 3.2 der Begründung versickert werden. 

Das wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt. Es ist dazu aber im Vorwege die Versicke-

rungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet zu überprüfen, um dann klare Vorgaben bzgl. der 

NW-Entwässerung treffen zu können.  

Das Entwässerungskonzept ist im Bauleitverfahren zu erstellen und mit der unteren Wasser-

behörde abzustimmen. 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers in diesen Gebieten ist der Aspekt der Verdunstung 

von Niederschlagwasser, (gemäß der wasserrechtlichen  Anforderungen zum Umgang mit Re-

genwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein  Teil 1, Erlasses vom 10.10.2019), zu 

berücksichtigen. Dies kann z.B. durch straßenbegleitende Mulden erreicht werden und müs-

sen in die Planzeichnung mit dargestellt werden.  

Das Schmutzwasser wird der öffentlichen Kanalisation zugeleitet. Dies ist mit dem Abwasser-

beseitigungspflichtigen zu klären.  

 

Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

 In der Nutzungsschablone wird eine GR von max. 50 m2 festgesetzt. Dieser Wert be-

zieht sich jedoch nicht auf jede einzelne Hauptanlage, sondern auf das gesamte Bau-

feld. Hierbei wäre entweder die m2 zu einem Gesamtwert zu addieren oder ein 

Verhältnis über eine GRZ darzustellen.  

 Zwischen WA 1 und WA 2 sind keine Knödellinien zur Abgrenzung des unterschiedli-

chen Maßes der Nutzung festgehalten. 

 Ziffer 4 in Text (Teil B) sollte überprüft werden. Bei einer potentiellen Grundstückstei-

lung wären mehrfach 15 Hauptanlagen möglich. Es wird empfohlen, hier ebenfalls ei-

nen Bezug zu WA1 herzustellen. 
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 In der Begründung wird von 13 Tiny-Houses zum Wohnen und 2 Gemeinschaftshäu-

sern gesprochen. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass theoretisch angesichts Ziffer 

5.1 (Text (Teil B) in den Gemeinschaftshäusern ebenfalls Wohneinheiten möglich wä-

ren.  

 Vorsorglich weise ich darauf hin, dass angesichts Ziffer 6 Text (Teil B) neben den Tiny-

Houses nur ein Versorgungshaus ausschließlich für Strom-, Wasser und Telekommu-

nikationsanschlüsse zulässig ist. Es sind demnach keine eigenständigen Gartenhäus-

chen etc. für Gartengeräte etc. möglich. 

 In Ziffer 6.1 Text (Teil B) wird lediglich Bezug auf die Nebenanlagen in WA 1 genom-

men. Sofern hier auch Stellplätze ausgeschlossen werden sollen, wäre ein Rechtsbe-

zug herzustellen.  

 Die Begriffe Sichtschutzhecke  und Sichtschutzzaun  unter Ziffer 9.2 der örtlichen 

Bauvorschriften sind genauer zu definieren.   

 Der Güllebehälter soll laut Begründung einer zukünftigen Nutzung zugeführt werden. 

Hierzu finden sich jedoch im Text (Teil B) noch keine Festsetzungen. Diese sind ent-

sprechend den geplanten Anforderungen zu ergänzen. Vorsorglich weise ich darauf 

hin, dass es sich hier vrsl. auch um eine Hauptanlage handeln wird. Entsprechend sind 

die Festsetzungen 2 bis 5 des Text (Teil B) und die Nutzungsschablone zu beachten. 

 In der Planzeichenerklärung sind nicht alle Planzeichen erfasst.  

 In Ziffer 4.2.2 Seite 10 zweiter Absatz der Begründung des Bebauungsplans wird von 

Überschreitung von Obergrenzen gesprochen. Durch die letzte BauNVO-Novelle sind 

die Werte nach § 17 BauNVO Orientierungswerte. Dies sollte redaktionell geändert 

werden.  

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 
gez. Kortüm  
  







 

 

 

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 
Bahnhofstraße 38 | 24937 Flensburg

Gemeinde Handewitt 
66. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 1 BauGB)  

 
hier: Stellungnahme der unteren Forstbehörde 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Geltungsbereich der 66. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Handewitt umfasst oder berührt keine Flächen die den Bestimmungen des 
Landeswaldgesetzes unterliegen. 
 
Forstbehördliche Belange sind nicht betroffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Julia Thiele 
 
 

Dienstgebäude: Bahnhofstraße 38, 24937 Flensburg | Telefon 0461 / 804-0 | Telefax 0461 / 804-240 | 
flensburg.poststelle@llur.landsh.de  | DE-Mail: poststelle@llur.landsh.DE-MAIL.de | Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige 
Landentwicklung  beBPo | www.schleswig-holstein.de/llnl/ | Erreichbarkeit: Mo  Do 09:00  15:30, Fr 09:00  12:00 Uhr |  
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. 

Dezernat 33- Untere Forstbehörde 
 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 15.09.2023 
Mein Zeichen: UV-136421/202 

Meine Nachricht vom:  

Julia Thiele 
Julia.Thiele@llnl.landsh.de 

Telefon: 0461/804-490  
Telefax: 0461/804-204   

18.09.2023 

 
Pro Regione GmbH 
Lise-Meitner Str. 29 
24941 Flensburg 
 
nur per E-Mail an: rossow@pro-regione.de 
 
 



 

 

 

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 
Bahnhofstraße 38 | 24937 Flensburg

Gemeinde Handewitt 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 62 "Tiny-House-Quartier Hüllerup" 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 1 BauGB)  

 
hier: Stellungnahme der unteren Forstbehörde 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes berührt keine Flächen die den 
Bestimmungen des Landeswaldgesetzes unterliegen. 
 
Forstbehördliche Belange sind zum derzeitigen Stand der Planung nicht betroffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Julia Thiele 
 
 

Dienstgebäude: Bahnhofstraße 38, 24937 Flensburg | Telefon 0461 / 804-0 | Telefax 0461 / 804-240 | 
flensburg.poststelle@llur.landsh.de  | DE-Mail: poststelle@llur.landsh.DE-MAIL.de | Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige 
Landentwicklung  beBPo | www.schleswig-holstein.de/llnl/ | Erreichbarkeit: Mo  Do 09:00  15:30, Fr 09:00  12:00 Uhr |  
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. 

Dezernat 33- Untere Forstbehörde 
 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 15.09.2023 
Mein Zeichen: UV-136413/2023 

Meine Nachricht vom:  

Julia Thiele 
Julia.Thiele@llnl.landsh.de 

Telefon: 0461/804-490  
Telefax: 0461/804-204   

18.09.2023 

 
Pro Regione GmbH 
Lise-Meitner Str. 29 
24941 Flensburg 
 
nur per E-Mail an: rossow@pro-regione.de 
 
 



 

Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig  |  Telefon 04621 387-0  |  Telefax 04621 387-55  |  alsh@alsh.landsh.de | 
www.archaeologie.schleswig-holstein.de  |  E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Brockdorff-Rantzau-Str. 70  |  24837 Schleswig 

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Pro Regione 
z. Hd. Frau Rossow 
Lise-Meitner.Straße 29 
24941 Flensburg 

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom:15.09.2023 /

Mein Zeichen:Fplan66-Handewitt-SF /
Meine Nachricht vom: /

Anja Schlemm
anja.schlemm@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29
Telefax: 04621 387-55

Schleswig, den 18.09.2023 

 
66. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Handewitt  
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein 

Sehr geehrte Frau Rossow, 

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG SH 2015 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher ha-
ben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder fin-
det, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Anja Schlemm 
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Brockdorff-Rantzau-Str. 70  |  24837 Schleswig 
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24941 Flensburg 
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anja.schlemm@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29
Telefax: 04621 387-55

Schleswig, den 18.09.2023 
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meinde Handewitt  
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein 

Sehr geehrte Frau Rossow, 

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG SH 2015 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher ha-
ben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder fin-
det, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Anja Schlemm 








